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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1979

Norm

ABGB §1029 B4

Rechtssatz

Derjenige, der sich eines Fernsprechers oder Fernschreibers bedient, ist grundsätzlich nicht der Aufgabe enthoben,

sich zu vergewissern, ob der, mit dem er verhandelt, zu den abgegebenen Erklärungen befugt ist. Er kann lediglich

annehmen, daß eine für den Geschäftsherrn bestimmte, auf diesem Weg abgegebene Erklärung diesem auch

ordnungsgemäß zugeleitet wird.
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